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GESCHAFTSKUNDEN

AUFTRAG ZUR VERSORGUNG
MIT OKOSTROM

JA, WIR WOLLEN OKOSTROM! (JAHRESVERBRAUCH BIS 30.000 KWH)

Strompreis von 20,40 Cent/kWh + 7,48 Euro Grundgebiihr/Monat und Zahler (zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer)

*Preisgarantie: Greenpeace Energy garantiert den vereinbarten Strompreis bis 31.12.2011. Ausgenommen von der Garantie sind
etwaige Erhéhungen von Umsatz- und oder Stromsteuer sowie der sonstigen im Strompreis enthaltenen gesetzlichen Abgaben, die
Greenpeace Energy auch wahrend der Garantiezeit zur Preisanpassung berechtigen.

Unser Stromverbrauch liegt iiber 30.000 KWh/Jahr, wir bitten um ein unverbindliches Angebot. (Bitte nur Ziffern 1-3 ausfillen.)

1. LIEFERADRESSE

Mit einem X gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.

Firma x Branche X
Inhaber/Geschaftsfuhrer Ansprechpartner X
StraBe, Hausnummer X Telefon X
Adresszusatz Fax

Postleitzahl X Ort X E-Mail X

2. RECHNUNGSADRESSE (falls abweichend von der Lieferadresse)

Firma, Name, Vorname Adresszusatz (z. B. Abteilung)

StraBe, Hausnummer Postleitzahl Ort

3. WICHTIGE ANGABEN FUR DIE STROMVERSORGUNG

Stromzéhlernummer (Angabe bei Neueinzug nicht notwendig) X

Bisheriger Stromversorger (Angabe bei Neueinzug nicht notwendig) X

Ortlicher Netzbetreiber (bitte nur ausfiillen, falls Sie schon einmal den Stromver-
sorger gewechselt haben)

Jahresverbrauch in kWh oder bisherige monatl. Abschlagszahlung in EUR

Kundennummer beim Stromversorger (Angabe bei Neueinzug nicht notwendig) X

Kundennummer beim Netzbetreiber

Bei Umzug o. Neueinzug: Tag der Schliisselibergabe

4. ZAHLUNGSWEISE

Wir nehmen am bequemen Einzugserméchtigungsverfahren teil und
gestatten Greenpeace Energy widerruflich, die aus unserem neuen
Stromvertrag falligen Forderungen von unserem Girokonto einzuziehen.
Die Einzugsermachtigung gilt fur die genannte Bankverbindung.

Kontonummer

Wir Uberweisen die falligen Zahlungen selbst. Bankleitzahl

X Kreditinstitut

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers Kontoinhaber

5. WIDERRUFSBELEHRUNG

WIDERRUFSRECHT

Sie koénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von einem (1) Monat ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor dem Tag des Versorgungsbeginns durch Greenpeace Energy und auch nicht vor Erfullung unserer Informations-
pflichten gemaB Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an: Greenpeace Energy eG, Postfach 30 63 37, 20329 Hamburg, Fax 040/808 110-444, E-Mail gewerbe@greenpeace-energy.de
WIDERRUFSFOLGEN

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurlickzugewéahren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Kdénnen Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurlickgewahren, missen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen mussen innerhalb von 30 Tagen erfullt werden. Die Frist beginnt fur Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufser-
klarung, fir uns mit deren Empfang.

6. AUFTRAG

Wir méchten von Greenpeace Energy eG, Schulterblatt 120, 20357 Hamburg, mit Strom versorgt werden und bevollméchtigen Greenpeace Energy, unsere Stromver-
sorgung komplett zu ibernehmen und alle Erklérungen fur uns abzugeben, die hiermit in Verbindung stehen, insbesondere Netznutzungsvertrage abzuschlieBen und
unserem alten Stromversorger zu kindigen.

Von den allgemeinen Geschéftsbedingungen haben wir
Kenntnis genommen. X

X

Datum, Unterschrift

Ja, wir mochten in die Online-Referenzliste von Greenpeace Energy
aufgenommen werden.

(6} N L | N E
Vertriebspartner-Nummer

none none

BITTE SENDEN SIE UNS DIESES FORMULAR PER POST ODER FAXEN ES AUF DIE 040/808 110-444.



GESCHAFTSKUNDEN

ALLGEMEINE

GESCHAFTSBEDINGUNGEN

Die flir die Versorgung des Kunden mit Strom zu erfiillenden Aufgaben sind gesetz-
lich aufgeteilt zwischen dem Stromlieferanten, dem Netzbetreiber, an dessen Netz
die Abnahmestelle, Uber die der Kunde mit Strom versorgt wird, angeschlossen
ist und dem Messstellenbetreiber. Greenpeace Energy eG (nachfolgend ,,GPE")
Ubernimmt die Stromlieferung und veranlasst fir den Kunden die notwendigen
Klarungen mit dem Netzbetreiber. Zur Erfullung des Vertrages bedient sich GPE
zurzeit der Stadtwerke Schwébisch Hall GmbH, An der Limpurgbriicke 1, 74523
Schwébisch Hall, als Dienstleister u.a. fir die technische Abwicklung, die
Organisation des Versorgerwechsels und die Abrechnung.

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen (nachfolgend ,AGB*) fur Geschéfts-
kunden regeln das zwischen GPE und den Kunden bestehende Lieferverhaltnis
hinsichtlich der Stromversorgung. Diese AGB gelten ausschlieBlich fur Kunden,
die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind (nachfolgend ,Kunden®).

2. Organisation des Stromwechsels

GPE organisiert die Abwicklung des Lieferantenwechsels fiir die Kunden, wobei
GPE dafiir Sorge trégt, dass die Interessen des Kunden gegeniiber den Netzbe-
treibern und anderen Beteiligten gewahrt bleiben. Der Kunde erméglicht durch
seine schriftlich er-teilte Vollmacht, dass GPE Erklarungen zu diesem Zweck fur
ihn abgeben kann.

3. Art und Umfang der Versorgung

3.1 Im Rahmen dieses Vertrages wird Strom in Niederspannung (ca. 230/400V)
geliefert.

3.2 Der Kunde ist fiir die Dauer des Liefervertrages verpflichtet, seinen gesamten
leitungsgebundenen Elektrizitdtsbedarf aus der angeschlossenen Abnahmestelle
aus den Stromlieferungen der GPE zu decken. Die Deckung des eigenen Elektrizi-
tatsbedarfs aus selbst produziertem Strom bleibt von der Verpflichtung nach Satz
1 unberihrt. GPE ist verpflichtet, die fir die Deckung des gesamten Bedarfs des
Kunden erforderliche Stromlieferung zu erbringen. GPE ist von der Lieferpflicht
befreit, wenn sie an der Lieferung durch hohere Gewalt oder sonstige Umsténde
gehindert ist, deren Beseitigung ihr nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumut-
bar ist. GPE ist auch dann von der Lieferpflicht befreit, wenn Unterbrechungen
oder Stérungen der Elektrizitatsversorgung Folgen einer Stérung des Netz-
betriebes einschlieBlich des Netzanschlusses sind, es sei denn die Stérung
beruht auf unberechtigten MaBnahmen von GPE.

4. Tarife, Ablesung, Abrechnung, Zahlungsverzug

4.1 GPE sieht firr Geschaftskunden unterschiedliche Tarife vor. Die Einstufung in ei-
nen Tarif erfolgt zu Vertragsbeginn auf Basis der Angaben des Kunden, insbesondere
zum letzten Jahresverbrauch sowie zur Anzahl und Postleitzahl der Abnahmestellen.
4.2 Die Verbrauchsermittlung erfolgt durch GPE, den &rtlichen Netzbetreiber oder
durch einen von GPE beauftragten Dienstleister. Wird dem Beauftragten eine Ab-
lesung nicht ermdglicht, kann GPE den Verbrauch auf Basis von Erfahrungswerten
schatzen. Stellt sich nach der Abrechnung heraus, dass sich die zugrunde gelegten
Tarifmerkmale bei dem Kunden geéndert haben, wird GPE eine Neueinstufung in
einen passenden Tarif vornehmen. Diese Einstufung gilt riickwirkend zum Zeitpunkt
der letzten Verbrauchsermittlung. Hiertiber wird der Kunde rechtzeitig informiert.
4.3 Abweichend von Ziffer 4.2 kann GPE verlangen, dass die Messeinrichtungen
vom Kunden selbst abgelesen werden, es sei denn, die Selbstablesung ist fiir
den Kunden unzumutbar. Sofern der Kunde trotz bestehender Pflicht zur Selbst-
ablesung des Zéhlers und nach Aufforderung den jeweiligen Zahlerstand nicht
mitteilt, ist GPE berechtigt, den Zahlerstand auf Basis von Erfahrungswerten

zu schétzen. Geschétzte Zahlerstande kénnen im Falle einer nachtréglichen
Ablesung korrigiert werden.

4.4 Wahrend des Abrechnungszeitraumes werden monatlich gleiche Abschlagszah-
lungen in H6he von einem Zwdlftel des voraussichtlichen Jahresentgelts erhoben.
Diese Abschlagszahlungen sind jeweils zum 15. des laufenden Kalendermonats
féllig. Am Ende des Abrechnungszeitraums wird GPE dem Kunden eine Jahres-
abrechnung Uberreichen. Rechnungsbetrége sind spatestens 14 Tage nach Zu-
gang einer Rechnung oder vergleichbaren Zahlungsaufstellung zur Zahlung féllig.
Die Zahlung erfolgt im Wege der Lastschrifteinzugserméchtigung oder im Wege
der Uberweisung durch den Kunden.

4.5 Bei einem durch den Kunden verschuldeten Zahlungsverzug ist GPE unbe-
schadet weitergehender Anspriiche berechtigt, dem Kunden fir die Kosten jeder
Zahlungsaufforderung EUR 2,50 in Rechnung zu stellen. Bei Nichterflllung einer
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung ist GPE berechtigt, die Versorgung vier (4)
Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen
der Versorgungsunterbrechung auBer Verhaltnis zur Schwere der Zuwiderhand-
lung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass
er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Beginn der Unterbrechung wird dem
Kunden drei (3) Werktage im Voraus angekundigt.

5.Preisanpassungen

5.1 Die jeweils mit dem Kunden vereinbarten Preise beinhalten Bezugskosten fur
Strom von Lieferanten oder eigene Stromproduktionskosten, Netznutzungsentgelte,
Stromsteuer, Konzessionsabgaben, Entgelte fir Messung und Verrechnung sowie
Umlagen nach dem Kraft-Warme-Kopplungsgesetz (KWKG) und dem Gesetz fiir
den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) in ihrer jeweils geltenden Fassung sowie
die jeweils gliltige gesetzliche Umsatzsteuer. Soweit kiinftig Energiesteuern oder
sonstige die Erzeugung, Beschaffung, Ubertragung, Verteilung oder den Verbrauch
von Energie belastende Steuern, Abgaben irgendwelcher Art wirksam werden soll-
ten, werden diese in der jeweiligen Héhe zusatzlich in Rechnung gestellt.

5.2 Sofern die konkreten Kosten der in Ziffer 5.1 angegebenen Faktoren steigen
oder sich aus sonstigen gesetzlichen Bestimmungen oder sonstigen Vorschriften

zusétzliche Belastungen fiir die Erzeugung, Beschaffung, Ubertragung, Verteilung
oder den Verbrauch von elektrischer Energie ergeben, ist GPE berechtigt, die
Preise gegenliber dem Kunden nach billigem Ermessen anzuheben, soweit dies
erforderlich ist, um eine Steigerung der Gesamtkosten auszugleichen. Sofern
diese Kosten sinken, wird GPE die Preise gegeniiber dem Kunden nach dem-
selben MaBstab senken.

5.3 Preiséanderungen erfolgen nur zum Anfang eines Kalendermonats; sie werden
dem Kunden mit einer Frist von mindestens sechs (6) Wochen vor dem Inkraft-
treten in Textform mitgeteilt. Dem Kunden steht im Falle einer Preisanhebung
das Recht zu, den Vertrag in Textform zu kiindigen, und zwar mit einer Frist

von zwei (2) Wochen zum Ende des Monats, der dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der angekindigten Preisanhebung vorangeht.

5.4 Soweit GPE einen Preis bis zu einem bestimmten Zeitpunkt garantiert gelten
die vereinbarten Preise bis zum Ende des Garantiezeitraums (Preisgarantie). Ausge-
nommen von der Preisgarantie sind Preisanpassungen infolge einer Erhéhung der
gesetzlichen Umsatzsteuer, der Stromsteuer oder sonstiger gesetzlicher Abgaben
aufgrund deutscher oder européischer Gesetze, Verordnungen und Richtlinien.

5.5 Zur Berlicksichtigung einer etwaigen Stromsteuerreduzierung oder -befreiung
muss ein entsprechender behdrdlicher Erlaubnisschein spatestens zum Liefer-
beginn im Original bei GPE vorliegen. Sollte der Anspruch auf Stromsteuerredu-
zierung oder -befreiung nach Lieferbeginn entfallen, ist GPE berechtigt, die Preise
entsprechend der zusatzlichen Steuerbelastung riickwirkend zum Zeitpunkt des
Wegfalls anzupassen.

5.6 Tarifanpassungen erfolgen nach MaBgabe von Ziffer 4.2 Satz 3-5.

6. Vertragsschluss, Vertragslaufzeit, Kiindigung, Umzug

6.1 Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass dem Kunden auf seine schriftlich,
elektronisch oder telefonisch Gbermittelte Bestellung hin eine Vertragsbestétigung
von GPE zugeht. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen; es gibt
keine Mindestvertragslaufzeit. Die Vertragslaufzeit beginnt unmittelbar nach Be-
endigung des Vertrages mit dem vorangegangenen Versorger.

6.2 Der Vertrag kann von beiden Vertragsparteien monatlich mit einer Frist von
sechs (6) Wochen zum Monatsende gekiindigt werden. Kiindigungen bedurfen
der Textform.

6.3 Jede Vertragspartei kann den Stromlieferungsvertrag aus wichtigem Grund
auBerordentlich fristlos kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn der Kunde flir zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung der
Abschlagszahlung i.S.v. Ziffer 4.4 vollstéandig oder hinsichtlich eines nicht uner-
heblichen Teils in Verzug ist.

6.4 Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht der Vertrag fort. Der Kunde
teilt GPE seine neue Adresse mindestens sechs (6) Wochen vor dem Umzug mit.

7. Haftung

7.1 GPE haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen.

7.2 Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelméaBigkeiten in der Elektrizitatsversor-
gung infolge einer Stérung des Netzbetriebs einschlieBlich des Netzanschlusses ist
GPE von der Leistungspflicht befreit. GPE weist darauf hin, dass dem Kunden in
diesem Fall gegebenenfalls Anspriiche gegen den Netzbetreiber aus Vertrag, An-
schlussnutzungsverhéltnis oder unerlaubter Handlung zustehen. Satz 1 gilt nicht,
soweit GPE die Storung zu vertreten hat. GPE ist verpflichtet, ihren Kunden auf Ver-
langen unverziiglich tiber die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetrei-
ber zusammenhangenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als diese GPE
bekannt sind oder von GPE in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen.

8. Datenschutz

8.1 Zur Erflllung des Vertrages bedient sich GPE zurzeit der Stadtwerke Schwa-
bisch Hall GmbH als Dienstleister u.a. fur die technische Abwicklung, die Organi-
sation des Versorgerwechsels und die Abrechnung. Zu diesem Zweck werden die
Kundendaten dorthin Ubermittelt und dort gespeichert, verarbeitet und genutzt.
8.2 Zum Zwecke der Organisation des Stromwechsels nach MaBgabe von Ziffer 2
werden die fUr die Kiindigung erforderlichen Daten des Kunden im erforderlichen
Umfang an den bisherigen Stromlieferanten, den Messstellenbetreiber und den
Netzbetreiber des Kunden tbermittelt.

8.3 GPE ist Teil des internationalen Greenpeace-Verbundes (Greenpeace). Sofern
der Kunde im Rahmen des Vertragsschlusses eingewilligt hat, werden die Kunden-
daten zum Zwecke der Information Uber die Arbeit von Greenpeace innerhalb des
Greenpeace-Verbundes Ubermittelt und genutzt. An andere Dritte werden die
Kundendaten in diesem Fall nicht weitergegeben.

9. Anderungen dieser AGB

GPE ist berechtigt, diese AGB zu &ndern. GPE wird dem Kunden beabsichtigte
Anderungen dieser AGB in Textform mitteilen. GPE wird nur dann Anderungen
der AGB vornehmen, wenn dies flir den Kunden zumutbar ist, insbesondere, um
Veranderungen von Umstanden zu beriicksichtigen, auf die GPE keinen Einfluss
hatte, oder um eine im Vertrag entstandene Liicke zu schlieBen. GPE stellt sicher,
dass der Kunde durch die Anderung insgesamt nicht schlechter gestellt wird. Das
Anderungsrecht von GPE bezieht sich nicht auf wesentliche Vertragspflichten,
einschlieBlich der Vertragslaufzeit und des Rechts zur ordentlichen Kiindigung.
Der Kunde kann einer Anderung der AGB innerhalb von sechs (6) Wochen nach
Zugang der Mitteilung schriftlich widersprechen. Sofern der Kunde der Anderung
der AGB nicht oder nicht fristgemaB widerspricht, gilt seine Zustimmung zur
Anderung der AGB als erteilt. Im Falle des Widerspruchs ist GPE zur auBerordent-
lichen Kuindigung berechtigt. GPE wird den Kunden hierauf in der Mitteilung der
geénderten AGB hinweisen.

Giiltig ab 01.07.2010



	Lieferadresse Firma: 
	Lieferadresse Branche: 
	Lieferadresse Inhaber: 
	Lieferadresse Ansprechpartner: 
	Lieferadresse Straße: 
	Lieferadresse Telefon: 
	Lieferadresse Adresszusatz: 
	Lieferadresse Fax: 
	Lieferadresse PLZ: 
	Lieferadresse Ort: 
	Lieferadresse Mail: 
	Rechnungsadresse Name: 
	Rechnungsadresse Adresszusatz: 
	Rechnungsadresse Straße: 
	Rechnungsadresse PLZ: 
	Rechnungsadresse Ort: 
	Angaben Stromzählernummer: 
	Angaben Stromversorger: 
	Angaben Stromversorger Kundennummer: 
	Angaben Netzbetreiber: 
	Angaben Netzbetreiber Kundennummer: 
	Angaben Jahresverbrauch: 
	Angaben Umzug: 
	Zahlungsweise: Off
	Zahlungsweise Kto: 
	Zahlungsweise BLZ: 
	Zahlungsweise Kreditinstitut: 
	Zahlungsweise Kontoinhaber: 
	Auftrag Geschäftsbedingungen: Off
	Auftrag Einverstanden: Off
	30: 
	000 KWh: Off



